Musterbrief „Lottogesellschaft“ 

Hans Muster 
Mustermannstr. 1
4020 Musterstadt  

EINSCHREIBEN 
Firmenbezeichnung 
Straße / Hausnummer
Land / PLZ und Ort                                            




 Musterstadt, Datum  

Vertrag Nummer _______________ vom _________________
Rücktritt gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetz
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Sie haben mich am _______________ angerufen und mir einen Gewinn angekündigt. Um diesen überweisen zu können musste ich Ihnen meine Bankverbindung bekannt geben. Gleichzeitig sollte ich telefonisch einem Vertragsabschluss mit Ihrem Unternehmen zustimmen. Nach Erhalt Ihrer Vertragsbestätigung trete ich von diesem Vertrag gemäß § 3 Konsumentenschutzgesetzes sowie aus jedem anderen tauglichen Rechtsgrund fristgerecht zurück. Gleichzeitig untersage ich Ihnen, meine Kontodaten in irgendeiner Weise zu verwenden oder zur Einziehung von Forderungen zu benützen.
Mit freundlichen Grüßen 

Hans Muster (=eigenhändige Unterschrift) 

Wichtige Informationen zum Musterbrief 

Gesetzliche Grundlage: § 3 Konsumentenschutzgesetz. 
Rücktrittsgrund: Konsument hat seine Vertragserklärung außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten des Unternehmers abgegeben. Nach der Rechtsprechung wird die Rücktrittsbestimmung des § 3 Konsumentenschutzgesetz analog auch auf typische Überrumpelungssituationen angewendet, z.B. wenn ein telefonische Kontaktaufnahme durch den Unternehmer mit anschließendem Fax-Angebot erfolgte, das vom Konsumenten unmittelbar darauf mit Fax angenommen wurde.
Beispiele:

· Vertreter läutet plötzlich an Ihrer Wohnungstür, Sie unterschreiben ein Zeitungsabo
· anlässlich einer Werbeveranstaltung in einem Gasthaus kaufen Sie eine Matratze
· ein Telefonwerber überredet Sie zum Mitspielen bei einer Lottospielgemeinschaft
schriftlicher Rücktritt:

Aus Beweisgründen empfiehlt es sich, den Rücktritt per Einschreiben mit Rückschein zu versenden (nähere Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage unter Konsumentenrecht im Artikel „Zugang von Postsendungen“). Kopie des Einschreibens, Einschreibezettel und Rückschein unbedingt aufheben.
Rücktrittsfrist:

Die Rücktrittsfrist beträgt eine Woche ab Vertragsabschluss.

Die Frist beginnt aber erst zu laufen, sobald Sie vom Unternehmer eine Urkunde (z.B. eine Vertragsdurchschrift) erhalten, die auch eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält. Erhalten Sie keine schriftliche Rücktrittsbelehrung besteht das Rücktrittsrecht unbefristet. Es genügt, wenn das Rücktrittsschreiben innerhalb der Rücktrittsfrist abgesandt wird.

Bei der Bestellung von Zeitschriften (ausgenommen von Tageszeitungen) muss dem Konsumenten eine Urkunde (Auftragsbestätigung) noch extra mit der Post zugesandt werden. Erst ab Erhalt dieser Auftragsbestätigung beginnt die einwöchige Rücktrittsfrist zu laufen.

Kein Rücktrittsrecht nach § 3 Konsumentenschutzgesetz besteht:
· bei Vertragsabschlüssen auf einer Messe oder einem Marktstand
· wenn Sie den konkreten Vertragsabschluss selbst angebahnt haben (Ausnahme: Trotz Anbahnung besteht ein Rücktrittsrecht aber z.B. bei Partnervermittlungsverträgen)
· bei Verträgen ohne mündliche Besprechungen (z.B. bei Katalogbestellungen mittels Bestellschein: siehe dazu Rücktrittsrecht per Katalog/Bestellschein)

